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Ftthalt Rewrmiert« Gcistlichktit und Religionsunterricht im Kt Aargau. Schleppen und Schreien
beim kirchlichen Volksgesang. Vom l. schweiz. Insormalionskurs. Aus dem Programm des 24,
schweiz. Haudsertigkeiisturses iu Fraucufeld. Vcreinschronik. — Aus Kantonen und Ausland.
Pädag, Chaonik — Achtung' Vrieslasten. — Fnserate.

Ncsormierte Geistlichkeit und NeligioiiS-Unterricht im Kanton
Aargau, Die reformierten Geistlichen beschlossen an ihrer Konferenz:
1. Das reformierte Kapitel ist der Ansicht, daß der Religionsunterricht
in der Schule dem Lehrer überlassen bleibt, 2. Die zuständigen Behör-
den und dahin anzugehen, eS möchie den im 8. Schuljahr stehenden Kin-
dern ein weiterer Nachmittag freigegeben werden, behufs Erteilung eines

wöchentlich zweistündigen kirchlichen Unterrichts N Es sei dem Großen
Rat der Wunsch zu äußern, auf Wiederherstellung des von der Kommis-
sion gestrichenen Paragraph t ûX des Entwurfes, wonach dem Pfarrer für
feinen Unterricht die Schulzimmer in der Zeit ohne weiteres zur Verfüg-
ung stünden. Diese A Anträge wurden sozusagen einstimmig angenommen.

Laut „Neuer Zürch. Zeitung" ist man nicht allgemein mit dem in
der Schule erteilten Religionsunterricht einverstanden. Ein Redner führt
in der Diskussion aus, daß interkonfessioneller Religions »n-
terricht kein religiöses Leben erwecke. Ein anderer Redner war
von der Qualität des Religionsunterrichtes, wie er in der Schule erteilt
wird, nicht sondeilich erbaut: da er aber keinen bessern Ausweg wisse,

chöge es vorläufig beim alten bleiben. Ein dritter Redner fand, der
jetzige Religionsunterricht in der Schule sei trotz allem konfessionell ge»

sârbt; im katholischen Landesteile ost katholisch, bei uns protestantisch.
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